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Anhang 40: 
 
Studienplan für den Masterstudiengang Europäische Geschichte in globaler Perspektive 
 
Zulassungsvoraussetzungen (§ 3) 

- Eine Zulassung ohne Auflagen erfolgt mit einem Bachelorabschluss im Studienfach Geschichte 
der Universität Basel oder mit dem Nachweis von gleichwertigen Studienleistungen, erbracht an 
einer von der Universität Basel anerkannten Hochschule. 

 
Sprachkenntnisse (§ 11) 

- Für das Studium sind Kenntnisse in zwei modernen Fremdsprachen und Latein erforderlich. 
 

Studienaufbau und -struktur  
Bestehen des Studiengangs, KP Module Erlaubte  

Lehrveranstaltungs-
formen 
  

21 KP, davon  
- je 3 KP aus Seminar oder For-

schungsseminar in drei Modulen 
- je 5 KP aus Seminararbeit in zwei 

der absolvierten Module 
- 2 KP aus Vorlesung 

Epochen der europäischen 
Geschichte: Alte Geschichte 
 

Seminar,  
Forschungsseminar 
Vorlesung  

Epochen der europäischen 
Geschichte: Mittelalter 
 

Seminar,  
Forschungsseminar 
Vorlesung 

Epochen der europäischen 
Geschichte: Frühe Neuzeit 
 

Seminar,  
Forschungsseminar 
Vorlesung 

Epochen der europäischen Ge-
schichte: Neuere / Neueste Ge-
schichte 
 

Seminar,  
Forschungsseminar 
Vorlesung 

13 KP, davon 
- je 3 KP aus Seminar oder For-

schungsseminar in zwei Modulen 
- 5 KP aus Seminararbeit in einem der 

absolvierten Module 
- 2 KP frei wählbar aus den Modulen  
 
Von den 13 KP müssen mind. 3 KP 
aus dem Modul „Areas: Europa Global“ 
stammen. 

Areas: Europa Global 
 

Alle gem. § 10 Abs. 3 

Areas Westeuropa 
 

Alle gem. § 10 Abs. 3 

Areas: Osteuropa 
 

Alle gem. § 10 Abs. 3 

Areas: Afrika Alle gem. § 10 Abs. 3 

6 KP Reflexion, Methodik, Praxis Alle gem. § 10 Abs. 3 

4 KP Forschung Kolloquium 

6 KP, davon  
- je 1 KP aus drei Arbeitsgemeinschaf-

ten „Werkstatt Europa“ 
- 1 KP aus Tutorat „Organisation 

Werkstatt Europa“  
- je 1 KP aus zwei Kolloquien „Europa 

transepochal“ 

Europa transepochal und transre-
gional 
 

Arbeitsgemeinschaft, 
Kolloquium, 
Tutorat 
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10 KP aus den Modulen nach Wahl 
 

Transfer: Ausland 
 

 

Transfer: Praktikum 
 

Learning Contract, 
Praktikum 

Transfer: Sprachen 
 

Alle gem. § 10 Abs. 3 

Transfer: Digital History 
 

Alle gem. § 10 Abs. 3 

Transfer: Archivpraxis 
 

Alle gem. § 10 Abs. 3 

Transfer: Europa interdisziplinär 
 

Alle gem. § 10 Abs. 3 

10 KP Masterprüfung  
30 KP Masterarbeit  
20 KP Komplementärer Bereich  
120 KP Masterstudiengang  
 
Masterarbeit 
Die Masterarbeit kann in deutscher, englischer oder nach Absprache mit der Betreuerin bzw. dem 
Betreuer in einer weiteren Sprache verfasst werden. 
 
Masterprüfung 
Die Masterprüfung besteht aus zwei Prüfungen, die von mindestens zwei Prüfenden abgenommen 
werden. Die erste Prüfung beinhaltet die Verteidigung der Masterarbeit und Themen aus einem der 
vier Module „Epochen der Europäischen Geschichte“ und wird bei der Betreuerin bzw. dem Betreuer 
der Masterarbeit abgelegt. Die zweite Prüfung beinhaltet Themen aus einem weiteren Modul „Epo-
chen der Europäischen Geschichte“ sowie Themen aus einem der Module „Areas“ und wird von ei-
nem oder zwei Prüfenden abgenommen. Die Prüfungsthemen werden mit den Prüfenden vereinbart. 
Die Prüfungssprache ist Deutsch, Englisch oder eine weitere Sprache nach Absprache mit den Prüfen-
den. 
 
Zuständige Unterrichtskommission 
Geschichte 
 
Übergangsbestimmungen 
Dieser Studienplan gilt für Studierende, die den Masterstudiengang Europäische Geschichte in globa-
ler Perspektive am 1. August 2018 oder später beginnen. 
 
2 Studierende, die das Masterstudium Europäische Geschichte studieren, beenden dieses nach dem 
Studienplan vom 20.12.2012 bis spätestens am 31.1.2021. 
 
3 Die unter Abs. 2 erwähnten Studierenden können auf Antrag in das neue Masterstudium übertreten. 
Ihnen werden die besuchten Veranstaltungen, sofern inhaltlich möglich, in den entsprechenden Modu-
len angerechnet.  
 
Wirksamkeit 
Dieser Studienplan wird am 1. August 2018 wirksam. Zum gleichen Zeitpunkt wird der Studienplan 
zum Masterstudiengang Europäische Geschichte vom 20.12.2012 aufgehoben. 
 
Erlass vom 1. Juni 2017 , Genehmigung Rektorat 6. Juni 2017. 


